VERORDNUNG

der Landespolizeidirektion Wien

GemaR § 41 Abs. 1 des Sicherheitspolizeigesetzes 1991, BGBL.1991/566,
in der derzeit geltenden Fassung wird verordnet:

§ 1. Der Zutritt zur Veranstaltungsstatte ,Euro-Club Prater Dome*

in 1020 Wien, Riesenradplatz 7 ist fur die Dauer des Eurovision Song Contest 2026 vom
11.05.2026 bis 17.05.2026 Uhr nur jenen Menschen gestattet, die ihre Kleidung und
mitgefiihrten Behaltnisse durchsuchen lassen.

§ 2. Die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes sind erméachtigt, die Kleidung und
mitgefiihrten Behaltnisse der Menschen, die den Zutritt zu dieser Veranstaltung
begehren, zu durchsuchen.

§ 3. Im Falle der Weigerung die Kleidung und mitgeflihrten Behaltnisse durchsuchen zu
lassen, sind die Organe des 6ffentlichen Sicherheitsdienstes erméchtigt, diese
Menschen vom Zutritt zur Veranstaltung auszuschlieRen.

§ 4. Dieser Ausschluss von der Veranstaltung kann gem. § 50 SPG von den Organen
des éffentlichen Sicherheitsdienstes auch zwangsweise durchgesetzt werden.

§ 5. Diese Verordnung tritt mit ihrer Kundmachung (Anschlag an der
Veranstaltungsstatte) in Kraft.

Wien am, 07.05.2026

Seite 2 von 2



Datum/Zeit 2026- 05-08T11: 55: 04+02: 00

Aussteller-Zertifikat | a- si gn- preni um seal - 10

Serien-Nr. 68253900575892106334984004337251622396

Informationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels bzw. der el ektroni schen

: Signatur finden Sie unter: https://ww.signaturpruefung. gv. at
Prafinformation Ei ne Verifizierung des Ausdruckes kann bei der ausstellenden
Behorde/ Di enststel |l e erfol gen.
Hinweis Di eses Dokument wurde antssigniert.




		2026-05-08T11:55:04+0200
	Bundesministerium für Inneres
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




